
lagen der Offenbarung. Wıe weıt die ewegung auf reli- giäsen Kollektivsiedlungen miıt der Erneuerungsbewe-
gionsgesetzliche Retormen hinarbeıtet, 1St dabe;j NUr Sung, 1St 1er jedoch a2um MmMI1t eınem geschlossenen
schwer erkennen. In der Eröffnungsrede Prof Übergang rechnen, da die relig1ösen Kollektivsied-
Urbach Dıie Krise des weltlichen Zionısmus un: die Ent- lungen auch 1n der Nationalreligiösen Parte1 engagıert
täuschung über die relıg1ösen Parteıen machte 1ne MEUE sınd. Schließlich sind 1n der ewegung selber verschiedene
ewegung notwendig. Dıie eue ewegung möchte keine Tendenzen VErLFeLCH; die VO  —3 den Gegnern der gegen-
der bestehenden relig1ösen Parteıen befehden, se1l jedoch wärtigen Konstitution des Rabbinats bıs dessen DC+
notwendig, das relig1öse Judentum un die mäfßıigten Freunden reichen, welche lediglich ine lebens-
luft zwıschen den orthodoxen un den nıchtorthodoxen niähere Haltung des Rabbinats wünschen. Die Stärke der
Bevölkerungsteilen überbrücken. Die ewegung suche Bewegung esteht Sanz eindeutig darın, daß Ss1e auf em
AT nicht, ıne Trennung VO Staat un: Relıgion her- Boden des traditionellen Judentums esteht und nıcht eın
beizuführen, INa musse jedoch besonders 1n den Fragen Ausläuter der jüdischen Reformbewegung 1St; die 1n Israel
des Personalstatuts (also VOT allem des Eherechts) LO- ohnehin nıemals recht Fuß fassen konnte (vgl Herder-
SUNSCH für nıchtorthodoxe Juden suchen, die VO elı- Korrespondenz 12 Jhg., 33) Die ewegung kommt
Y10NSsgesetz vielleicht ıcht vorgesehen sind. Auch die zweıtellos all den vielen y]äubigen Juden 1N Israel EeNT-

Funktionen des Oberrabbinats, welches etztlich den Ge- SCHCNH, die VO strenggläubigen Judentum iıne lebens-
setfzen eınes weltlichen Staates unterstellt 1St, muüßten in ahe gesellschaftlıche Erneuerung deren die
rage gestellt werden. Prof Benjamın de Vries VOonNn der Jüdische Orthodoxie durchaus fähig ware un: nıcht
Unıiversität Jerusalem Sagte, daß die ewegung mMi1t dem LUr eın Verteidigen un Erzwıngen VO Rechten unPriviı-
Rabbinat usammenarbeiten solle und die Rabbiner bei legien, deren (keineswegs verneinende) Bedeutung en
der Arbeit 1n den Gemeinden ermutıigen musse. iıne Auf- meısten Juden mangels religıöser Bildung ıcht mehr e1N-
hebung des Oberrabbinats würde TANT Auflösung des sichtig sind. Sıie kommt denen eENTIgESECN, die der Meınung
orthodoxen Judentums in Israel un: eıner tär- sınd, daß das religiöse Judentum lehrend geben un
kung der extremistischen (das heißt ultraorthodoxen) Ele- werben un ıcht LUr ordern habe Es 1St nıcht -

führen. Eın anderer Sprecher forderte, daß die Be- wahrscheinlich, dafß die SCUuc ewegung eigene Syn-
WESUNS TU observante Juden als Mitglieder aufnehmen agogengemeinden gründet (was jedem Juden erlaubt 1st),
un: sıch den religionsgesetzlichen Entscheidungen des auf dieser Basıs ıhre Tätigkeit entfalten un sıch
Rabbinats unterwerfen solle iıne feste Basıs 1ın der Bevölkerung schaffen. Ansätze
Das Gewicht dieser ewegung 1St VOTrerst LUr schwer e1n- hierfür bestehen in ein1ıgen israelischen Synagogengemeın-
zuschätzen. Angeblich sympathısıert die Gruppe der reli- den bereıits se1it längerem.

Nachkonziliare Dokumentation
Ausführungsbestimmungen den Dekreten desDie Ausführungsbestimmungen Zweiten Vatikanischen Konzils „Christus Dominus“vier Konzilsdekreten un „Presbyterorum Ordinis“

Das bischöfliche AÄmt, welches das Zweıte Heıilige Vatı-apst Paul VI hat, W1€e bereıts 1M etzten Heft berichtet
(vgl 393e durch das Motu proprio0 Ecclesiae Sanc- kanısche Konzıil in der dogmatıischen Konstitution Lumen
Iae VO: August 1966 Ausführungsbestimmungen gentium un 1in dem Dekret Christus Dominus 1in volle-
1er Konzilsdekreten erlassen. Es handelt sıch die LCS5 Licht gestellt hat, 1St VO  a Gott eingesetzt worden ZUNM1

Dekrete Christus Dominyus über das Bischofsamt, YEeS- Autbau des Mystischen Leibes Chrıisti, das heißt der
byterorum Ordinıs über das Priesteramt, Pertectae CAYL- Kırche.
tatıs ber das Ordensleben un gentes ber die Miıs- Darum siınd die yeweıhten Hırten gehalten, ıhr ÄAmt der
sionstätigkeit der Kıirche. Dıie Anordnungen des Motu Belehrung, Heiligung un Leıtung des Volkes Cottes ın
propri0 haben den Zweck, die konkrete Anwendung der täglıcher orge erfüllen. Gemeinmsam MITt dem aps
Konzilsdekrete 1m Sınne der Rechtseinheit für dıe ZgESAMTE mMussen  S S1e sıch ın selbstloser Weiıse alle Kırchen SOrgCNH,
Kirche sıchern, sSOWeIlt ıcht besondere regionale Ver- S1e mussen ferner die Dıözesen, die ıhnen anvertraut sind,
hältniısse Anpassungen benötıigen, dıe annn 1n die Zu- MIt außerster Hingabe leiten un versorgen un schliefß-

iıch 1n tatkräftiger usammenarbeit für das gemeiınsameständıigkeıt der Bischofskonterenzen bzw Patriarchal-
Wohl eiıner Mehrzahl VO  — Kiırchen bemüht se1n.synoden fallen. Der apst hat bestimmt, da{fß die Normen

dieses Motu propri0 Ü Oktober 1966, dem vlierten Be1l der Verwaltung der ıhnen anvertirauten Diözesen
haben die Bischöten die notwendıgen Helter un BeraterJahrestag der Konzilseröffnung, 11 raft freten Die jetzt

erlassenen Bestimmungen sollen „ ad experımentum “ gelten. VOL allem in den Priestern. Sıe werden 1ese SCIIL
Die Bischöfe sınd ausdrücklich eingeladen, Änderungs- hören, Ja auch Rate ziehen. raft ıhres Amtes VeTi-

wünsche 1n Rom vorzutragen. Die Ausführungsbestimmun- bleibt den Bischöfen aber 1n allen Dıngen die Freiheit des
Handelns. Sıe können Mafßnahmen treften, NormenCI den Dekreten Christus Dominyus und Presbytero-

TU Ordinıs raumen den Patriarchalsynoden un Bischofs- sertzen und (Gesetze geben, sotfern diese MIt dem Bewußfßt-
konterenzen die 1in den Dekreten vorgesehenen Befugnisse A  seıiın ıhrer Amtspflicht un mIıt den Grundsätzen der
e1n, die sıch U  =) 1n der Praxıs bewähren mussen. Es folgen kirchlichen Hirtengewalt übereinstımmen (vgl ogma-
die päpstlichen Dekrete miıt den Durchführungsbestim- tische Konstitution Lumen gentium, Abschnitt 2/%)
INUNSCH nach dem lateinıschen Wortlaut des sOsservatore Damıt die Bischöfe ıhr Hırtenamt eichter und erfolg-

reicher ausüben können un die Grundsätze der tejer-Romano“ VO] 66 1n eigener Übersetzung.
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liıchen Konzilsdekrete Christus Dominus und Presbytero- dem Ordinarıus der Gastdiözese schriftlich mıiıtteilt un:
keiner VO beiden iınnerhalb VO WTr Oonaten ıhm17U Ordinis wıirksamer durchgeführt werden, sollen

folgende Bestimmungen gelten SC1iNEeN Wıderspruch schriftlich ZUr Kenntniıs bringt
Verteilung des Klerus Hilfeleistung für Diıözesen Außerdem können für besondere seelsorgliche oder

missionariısche Aufgabe bestimmten Gegenden oder
(Dekret Christus Dominus, Abschnitt Dekret YECeS- sozialen Gruppen, die besonderer Hıiıltfe bedürfen, VO

byterorum Ordinis, Abschnitt 10) Apostolischen Stuhl zweckentsprechende Prälaturen CI -
Wenn das OPPOrtunN erscheint, sol]1 beim Apostolischen richtet werden S1e sollen Aus CISCNS hierfür ausgebildeten
Stuhl ET besonderer Rat gebildet werden MI der Auf- Weltpriestern bestehen, werden VO iıhrem CISCNECN Präa-
yabe, Grundsätze erlassen, durch die Ce1iNeEe Verteilung laten geleitet un haben CISCNC Statuten.
des Klerus erleichtert wırd die den Bedürfnissen der VOI- Aufgabe dieses Prälaten wırd SC1IMN, ein nationales oder
schıiedenen Diözesen besser angepaßt 1ST internationales Seminar errichten un: leiten,

Es wırd Sache der Patriarchalsynoden un Bischofs- dem Semiıinarısten 1iNe spezielle Ausbildung erhalten Der
konferenzen SC1IMN, Beachtung der Vorschriften des Prälat hat das echt diese Alumnen inkardinieren
Apostolischen Stuhles Anordnungen treften und tfür un autf den Titel des Dienstes für die Prälatur

weihendie Bischöte Normen zu: erlassen, inNe zweckmäßige
Verteilung des - un ausländischen Klerus erreichen, Der Prälat mu{fß für das geistliche Leben und die Vervoll-
die sowohl den Bedürfnissen der iınländischen LDiözesen kommnung der besonderen Berufsausbildung derjen1ıgen,
gerecht wırd als auch dem Wohl der Mıssıons- un der die autf den vorgenannten Titel geweıiht hat besorgt
klerusarmen Kırchen bzw Länder Be1l jeder Bı- SC11I1 un diesem Zweck MI den Ortsordinarien,
schofskonferenz soll deshalb C1iNeEe K ommıssıon gebildet denen die Priester entsandt werden, übereinkommen
werden MI der Aufgabe, die Bedürtnisse der verschiede- Fbenso mu{ß CI für ıhren gebührenden Unterhalt SOTSCH,
nen Diözesen des CISCNCN Landes un anderseıts deren SC1 durch eben diese Übereinkünfte, SC1 Aus den
Möglichkeiten, MIT dem CISCHNCN Klerus anderen Dıözesen Mitteln der Prälatur, Sse1 AUS anderen Quellen Er

Hılfe kommen, ergründen und entsprechende auch die orge für diejenigen, die Krankheit oder
Beschlüsse der Bischofskonferenz auszuführen, bzw S1C Aaus$s anderen Gründen ıhr Amt aufgeben ussen
den Bischöfen A0 Kenntniıs bringen Es steht nıchts Wege, daß Laıen, ob unverheiratet oder

Damıt der Übergang VO  3 Klerikern Aaus Diözese verheiratet, autf Grund Vertrages M1 der Prälatur,
C1iNE andere erleichtert wiırd WwWenn auch das Rechts- ıhre beruflichen Fähigkeiten deren Werken un Unter-

der In- un Exkardination den Verhält- nehmungen ZUr Verfügung stellen
155en entsprechenden Modifikation bestehen bleibt wiırd Solche Prälaturen werden 1Ur nach Anhörung der Öörtlich
Folgendes bestimmt zuständigen Bischofskonferenzen errichtet Be1 ıhrem Wır-

Die Kleriker sollen den Semıinaren CErzZOgCH ken uSsen die Rechte der Ortsordinarıen SOTSSamn be-
werden, daß S1E sıch nıcht 1Ur für die Diözese er- achtet un ständıge CNSC Beziehungen den Bischofs-
CSSICICIl, deren Diıienst S1Ee geweiht werden, sondern für konterenzen gepflegt werden
die gesamte Kırche, un daß S1Ce MI1IT Erlaubnıis iıhres CISC- Den Patriarchalsynoden un Bischofskonferenzen ob-
N  e} Bischofs sıch für den Dienst DIiozesen MI großer lıegt 65 schließlich die Verwendung der kirchlichen (Csüter
Priesternot Z Verfügung stellen. regeln Zunächst 1L1USSCI) die Bedürtnisse der Dıiöze-

Ausgenommen den Fall wirklicher Notlage der C1ISC- SCIHN des CISCNCH Landes gedeckt werden Es UusSssenmn aber
Nnen Diözese, sollen die Ordinarıien oder Hierarchen Kleri- den Diözesen auch Hılfeleistungen ZUgunsten VO  e AÄpo-
ern nıcht die Erlaubnis Z Auswanderung VELrWCISCIN, stolats- der Carıtaswerken oder unbemuittelten un Aus
WEeNN S1IC W1SSCNH, daß diese bereit siınd un ıhnen anderen Gründen notleidenden Diozesen auferlegt WeI-

erscheinen, Länder IN1T grofßem Priestermangel gehen den
un OFrt ıhren Dienst auszuüben S1e sollen aber dafür
SOTSCN, dafß durch schrıiftliche Übereinkunft MItTt dem für Die Amtsgewalt der Diözesanbischöfe
den Einwanderungsort zuständigen Ordinarıus die Rechte (Christus Dominus, Abschnıiıtt
un Pflichten dieser Kleriker festgelegt werden

Die Ordinarıen sollen dafür SOrgCN, dafß die Kleri- Die Ausführungsbestimmungen Abschnitt sind
enthalten Motupropri0 De Episcoporum muneribusker, die AaUuUs ıhrer CISCNCHN Wn andere DiOzese

remden Landes auswandern wollen, sıch für ıhren dor- VO 15 Juniı 1966 (vgl Herder-Korrespondenz ds Jhg
406)Dienst geeigneter Weiıse vorbereıten, ındem SI

die dortige Sprache erlernen un sıch MI1ITC den dortigen Förderung der Pastoral Studium UN Wissenschafl
Strukturen, soz1alen Verhältnissen, Gebräuchen un Ge-
wohnheiten machen (Christus Dominus, Abschnıitt Presbyterorum Ordinıis,

Abschnıitt 19)Die Erlaubnis 7250 Auswanderung 116 andere
Dıözese können die Ordinarıen ıhren Klerikern für Ce1iNe Dıie Bischöfe MUSSCHL, einzeln oder SEMCINSAM, dafür
estimmte Frıst erteılen, die auch mehrmals verlängert SOTSCIL, dafß alle Priester, auch WE Sie schon angestellt
werden annn Diese sollen dann der CISCNCHN Dıiözese sınd, ersten Jahr nach der Priesterweihe NnenNn Kurs

kardiniert bleiben un be1i ıhrer Rückkehr alle Rechte von Pastoralvorlesungen mitmachen und Spater be-
haben, die S1E hätten, wenn S1C der CISCNCN Diözese Zeıten Vorlesungen hören, die ıhnen die (je-

Jegenheıit Z U: Vervollkommnung pastoraler KenntnisseDıienst hätten.
Eın Kleriker, der erlaubterweise AUuUSs SC1NCI CISCNCN WIC auch ıhres theologischen, moraltheologischen un

liturgischen 1ssens bieten un ZUuUr Auffrischung ıhresC1NE andere Diözese ausgewandert ıIST, wird nach fünt
Jahren dieser Diözese VO Rechts inkardiniert geistlıchen Lebens un zu mitbrüderlichen Austausch
WwWenn diese Absıcht seiNem CIHCNCNMN Ordinarıius un VOoNn Erfahrungen ı Apostolat dienlich SC1H können.
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Die Bischöfe der Bischofskonferenzen ollen, Je nach den Die Ernennung der Bischöfe
Verhältnissen der einzelnen Länder, auch dafür SOTSCHIL,
daß einer oder mehrere 1n Wissenschaft un: Lebensfüh- (Dekret Christus Dominus, Abschnitt 20)
rung erprobte Priester bestellt werden, die pastoralen Unter Wahrung der Freiheit des Papstes, Bischöfe Z
Vorlesungen leiten, Öördern un! koordinieren un einzusetzen, un: der ostkirchlichen Übung

sollen die Bischofskonferenzen nach Maßgabe VO  ‘ Nor-SOWI1e alle anderen Einrichtungen besorgen, die für die
wissenschaftliche un! pastorale Fortbildung der Priester MCN, die VO Apostolischen Stuhl erlassen oder och
1n iıhrem Lande notwendig erscheinen. Dazu gehören erlassen sınd, 1n sorgfältiger un geheimer Besprechung
Studienzentren, mobile Bibliotheken, katechetische, ho- ber Bischofskandidaten für iıhr Land 1n jedem Jahr be-
miletische, lıturgische Kongresse un! anderes dergleichen. un: die Namen der Kandidaten dem Apostolischen

Stuhl vorlegen.Angemessene Besoldung un Sozialfürsorge ür die
Priıester Amitsverzicht de?Biscböfe

(Dekret Christus Dominaus, Abschnıitt 16; Dekret YECS- (Dekret Christus Dominus, Abschnitt Ziı)
byterorum Ordinis, Abschnitt un: 24) 11 Um die Vorschrift Abschnitt 21 des Dekretes Christus

Dıie Patriarchalsynoden un Bischofskonferenzen mussen Dominyus auszuführen, werden alle Diözesanbischöfe un
für die einzelnen der auch für mehrere D1iözesen oder ıhnen rechtlich Gleichgestellte dringend ersucht, spate-
f  ur das Land Anordnungen treffen, durch die für be] Vollendung ıhres 75 Lebensjahres der zuständi-
alle Kleriker, die dem olk Gottes dienen oder gedient 401 Autorität ıhren Amtsverzicht unterbreiten. Diese
haben, der pflichtschuldige Unterhalt gewährleistet wird. wird Abwägung aller jeweiligen Umstände das
Grundsätzlich haben alle den gleichen Umständen Notwendige veranlassen.
den gleichen Gehaltsanspruch. Dabei 1St der Natur des Wenn der Amtsverzicht eınes Bischofs ANSCHOIMMIMNCHN iSt,
Amtes und den zeitlichen un: örtlichen Verhältnissen annn SI° nach Wunsch den Wohnsitz in seiner Diözese
Rechnung tragen. Das Gehalt MU: ausreichen, da{f beibehalten. Die Dıözese hat für angemessenen un wUur-
die Kleriker eın ANSCMICSSCHNCS Leben führen un: auch dıgen Unterhalt eines resignierenden Bischots SOrSCNH.
den Armen helfen können. Es 1St Sache der Bischofskonterenz des Landes, allgemeine
Der Kommiuissıon für die Revısıon des Codex lurıs Cano- Normen dafür erlassen, w 1€e die Diözesen dieser Ver-
N1C1 wiırd ıne Neuordnung des Benef1zienrechtes aufge- pflichtung nachzukommen haben
Lragen. Bıs dahin mussen die Bischöfe Anhörung
ıhrer Prijesterräte für ıne gerechte Verteilung der Miıttel, Diözesangrenzen
einschlie{fßlich der Benefizieneinkünfte, orge tragen. (Dekret Christus Dominus, Abschnitt 2—2
Die Bischofskonterenzen mOögen datür SOTISCH, daß, be-
sonders 1n den Ländern, der Unterhalt des Klerus Um die Diözesangrenzen den Verhältnissen

ZUDAaSSCH, sollen die Bischofskonferenzen für ıhren Be-
ganz oder größtenteils VO'  3 den Spenden der Gläubigen reich, wenll nötıg n Berufung eıner besonderen
abhängt, 1in den einzelnen Diözesen für diese Gaben ein
besonderer Fonds geschaften wiırd, den der Diözesan- Kommissıon, die gegenwärtigen kirchlichen Grenzen

überprüfen. Der territoriale, personale un: reale Standbischof selbst verwaltet. Dabei können ıhm beauftragte der Dıiözesen mMUu untersucht, die beteiligten : BischötePriester oder, WE das zweckmäßıg 1ISt, auch wirtschafts-
kundige Laıien Z Seıite stehen. un! det Gesamtepiskopat der betroftenen kirchlichen
Schliefßlich sollen die Bischofskonferenzen auch dafür Provınz oder Regıion mussen gehört werden. Wenn mOg-

lıch, sınd Sachverständige, Geistliche oder Laıien, hınzu-
SOTSCIL, daß in den einzelnen Natıonen Beachtung
der kirchlichen und staatlichen (Gesetze diözesane oder zuziehen. Natürliche Gegebenheiten, die für eıne Grenz-

aänderung sprechen, siınd berücksichtigen. Neuerungenüberdiözesane, gegebenfalls auch für das Land be- gemäß Abschnitt DDa des Dekretes Christus Domainaus,stimmte Einrichtungen geschaffen werden, die der
wenlnll sS1e sıch ergeben, sınd prüfen un: vorzuschlagen.Aufsicht der Hierarchie den Klerikern Krankheitsvor- Be1 Teilung einer Diözese oder Gebietsausgliederungund -fürsorge bieten un den Unterhalt der TAan- mMu besonders auf iıne gerechte Verteilung der Priester

en, invaliden und altersschwachen Geistlichep siıchern un Seminariısten geachtet werden, überall die Seel-
können. OTg gewährleisten und die jeweiligen Verhältnisse

wiırd Aufgabe des revıdıerten Codex Iurıs Canonicı un Wünsche berücksichtigen.se1n, Bestimmungen treffen, damıiıt 1n den einzelnen
D1i6zesen oder für Länder eın weıterer Fonds CI -

Fur die Ostkirchen 1St wünschen, daß die Grenzen
der Eparchien Berücksichtigung der Siedlungs-richtet wird, der 65 den Bischöfen ermöglıcht, andere zentiren der Gläubigen des jeweiligen Rıtus SCZOSCIL wWeI-

Verpflichtungen gegenüber Personen, diıe 1m Diıenst der denKırche stehen, erfüllen, die verschiedenen Bedürfnisse
der Diözese decken un eınen Finanzausgleich ZW1- Dıie Vollmacbten der Weihbischöfe
schen wohlhabenderen un: armeren Diıözesen herzu-
stellen. (Dekret Christus Domainaus, Abschnitt 25 und 26)

13 Weıihbischöfe für eıne Diözese mussen bestellt
Spezialseelsorge werden, wenn diıe dortigen Apostolatsbedürfnisse das

(Dekret Christus Dominyus, Abschnitt 18) ertordern. Der Nutzen für die orge die Herde des
Die Bischofskonftferenzen werden ersucht, angesichts der Herrn, die Einheit der Leitung 1n der Diözese, die Miıt-

großen Zahl der heutigen Wanderer un!: Umsiedler alle gliedschaft auch des Weihbischofs 1mM Bischofskollegium,
Belange des Studiums und der Leıitung ıhrer geistlıchen die wirksame 7Zusammenarbeıt mIiıt dem Diözesanbischof,

das siınd dıe vorrangıgen Gesichtspunkte be1 der ber-Versorgung einem eigens daftfür delegierten Priester oder
eiıner besonderen Ommı1ssıon Z übertragen. tragung der Amtsgewalt den Weihbischoft.
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Der Diözesanbischof muß den Weihbischof entweder ine Genehmigung, die der Generalvikar oder ein Bı-
ZU Generalvikar oder ZU Bischöflichen Vikar NeN- schöflicher Vikar abgelehnt hat und die danach vom Bı-
NCN, jedoch S daß ausschließlich VO  z der Autorität schof erteılt wird ohne daß ıhm die Gründe der Ab-
des Diözesanbischofs abhängig 1ST lehnung dargelegt worden sind 1STt ungültig Was 1ber

Damıt für das Gemeinwohl der Dıiözese hinreichend der Bischof abgelehnt hat annn weder der Generalvikar
gEeESOrgtTt 1ST un die Würde des Weihbischofs gewahrt wiırd och C1M Bischöflicher Vikar ohne Zustimmung des Bı-
wollte das Konzıil dem Wunsch Ausdruck geben, dafß bei schofs erlauben, selbst wenn iıhm die Weıigerung des Bı-

Sedisvakan7z dem Weihbischof oder, WeNnNn es5 schofs mıiıtgeteilt wurde
mehrere sind, VO ıhnen durch die A Berechtig- Bischöfliche Vikare, die nıcht Weihbischöfe sınd
ten die Verwaltung der Diözese übertragen wiırd. Der werden gemäafßs ihrer Ernennungsurkunde autf eıit be-
Weihbischof verliert bei Sedisvakanz, vorbehaltlich stellt S1e können aber ach dem Belieben des Bischofs

Sonderregelung durch die zuständige Autorität abberufen werden Im Fall der Sedisvakanz scheiden S1C,
ıcht die Amtsgewalten un Vollmachten, die ZUT eıt WEeNlll S1C ıcht Weihbischöfe sınd AUS ıhrem AÄAmt Es
der Besetzung des Bischöflichen Stuhles VO  = Rechts empfiehlt sıch aber, daß der Kapitelsvikar sıch ıhrer als
als Generalvikar oder als Bischöflicher Vikar innegehabt sC1Ner Beauftragten bedient damıiıt das Wohl der DiOzese
hat Wırd der Weihbischof nıcht Z Kapitelsvikar gC- keinen Schaden leidet
wählt annn behält G1 VO Recht gewährte Gewalt
bıs ZUr Besitzergreifung Bischofs Er mu{ S1E Priesterrat un Seelsorgsrat
aber Einvernehmen mMIt dem Kapitelsvikar, dem die (Dekret Christus Dominus, Abschnitt Z Dekret YEeS-
Leıitung der Dıiözese obliegt, ausüben byterorum Ordinıis, Abschnitt

Bischöfliche Vikare 15 Miıt Bezug autf den Priesterrat wiıird bestimmt
In jeder Diözese soll] der Art un: VWeıse, W 16 der(Dekret Christus Dominus, Abschnitt 27) Bischof bestimmt C111 Priesterrat bestehen, das heißt

14 Das Konzıil hat das LECUC Rechtsinstitut des Bı1- C1INeEe Körperschaft oder CIn Senat VO  3 Prıiestern, die die
Geistlichkeit reprasentieren un den Bischof be] der Le1-schöflichen Vikars geschaffen, damıit der Bischof 199080 Hılfe

Miıtarbeiter möglichst vollkommen die seelsorg- Lung der Diözese durch iıhren Rat tatkräftig
liche Leıitung SC1NeTr DIiözese auszuüben vermag Deshalb können In diesem Rat sol] der Bischof Priester

hören un iıhre Ansıcht befragen un: das MI ıhnenannn nach CISCHNCI Entscheidung oder mehrere
Bischöfliche Vikare bestellen, SOWEIL die Öörtlichen Be- besprechen, W 4S die Bedürfnisse der Seelsorge un das
dürfnısse das verlangen Außerdem behält das echt Wohl der Diözese betrifit
gemäfß @S Caln 366 oder mehrere Generalvikare Als Miıtglieder des Priesterrates können auch Ordens-

leute berufen werden, WEn SIC der Seelsorge und
Bischöfliche Vıkare haben, JE nach der Anordnung Apostolatswerken beteiligt sind

ıhres Diözesanbischofs, estimmten eıl der Der Priesterrat hat 1LUFr beratende Stimme
Diözese, für Geschäftsbereich oder über Wiährend Sedisvakanz OFrt der Priesterrat auf
die Gläubigen estimmten Rıtus oder Perso- bestehen, SC1 denn, daß der Kapitelsvikar oder
C die ordentliche stellvertretende Iurisdiktion, Apostolische Administrator besonderen Umstän-
WIC das allgemeine echt S1C dem Generalvıkar den, die VO Apostolischen Stuhl anerkannt SC1H IMUSSCNH,
Deshalb stehen ıhnen für ıhren Bereich die gewöhnlichen iıhn bestätigt Der 1CUC Bischof beruft uen

Vollmachten die der Apostolische Stuhl dem Bischof Priesterrat
gewährt, un ebenso die Ausführung VO  z} Reskripten, WL Bezüglich des Pastoralrates, den das Dekret Christus
nıcht ausdrücklich anderes bestimmt oder C1iNEC Dominus nachdrücklich empfiehlt, wird bestimmt
Sache dem Bischof persönlich aufgetragen worden IST. Es Aufgabe des Seelsorgsrates 1ST CS alles, W as die
steht dem Diözesanbischot aber frei, bestimmte Ange- Werke der Seelsorge angeht erforschen un CI -

legenheiten nach SEC1INEINM Ermessen sıch selbst oder dem Wa  Q  c daraus praktische Folgerungen „ı1ehen
Generalvikar vorzubehalten un: auch Bischöflichen Dadurch coll das Leben un Tun des Volkes Gottes
Vikar C1in besonderes Mandat erteilen, WIC VO all- Einklang MI1 dem Evangelıum gefördert werden

echt für estimmte Rechtsgeschäfte gefordert Der Seelsorgsrat der 1Ur beratende Stimme at,
wırd annn auf verschiedene Weıse konstitulert werden Wenn

Als Mitarbeiter bischöflichen Amt 1ST der Bı- auch seiNner Natur nach 1nNe ständıge Einrichtung 1ST,
schöfliche Vıkar gehalten, dem Diözesanbischof über alles, annn C doch auch ohne für MG SCW1SSC eIt
W Aas 17 hat oder tun beabsichtigt Bericht CI - oder Aufgabe ZUsAaMMENSESETZT un: einberuten werden
Tatiten Er darf 111e dessen Geıist un Wıillen han- Der Bischof annn ıh einberufen, sooft das tfür 7zweck-
deln Ferner mu{(ß IMNIt den übrigen Mitarbeitern des mäaßıg häalt
Bıschofs, besonders INITt dem Generalvikar, Formen, Dem Seelsorgsrat gehören Kleriker, Ordensleute un
die der Diözesanbischof bestimmen hat Kon- Laıen A die VO)] Bischof C1ZCNS ausgewählt sind
takt pflegen, damıt die Einheit der Disziplin be1 Klerus Damıt dieser Rat wirklich SC111C1L Z weck ertfüllt CIND-
un olk erhalten un!: eın ruchtbares Wirken der tehlen sıch vorbereıtende Studien, allenfalls auch
Dıiözese sichergestellt wiırd. Tuhilfenahme VO  =) zweckentsprechenden Instituten oder

ine Genehmigung, die VO Generalvikar oder von Ämtern
Bischöflichen Vıkar abgelehnt 1IST, ann VON keinem Wenn e1iNem Territorium Hierarchien verschiede-

MCr Rıten bestehen, wird nachdrücklich empfohlen, ıhnandern Vikar desselben Bischofts gültıg erteilt werden,
auch dann nıcht, wenn die Gründe der Ablehnung often- für alle Rıten SCMEINSAM bilden un Kleriker, Ordens-
gelegt werden leute un Laıen AaUus allen Rıten hinzuzuziehen
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Dıie näheren Bestimmungen werden, Berück- Die-Dekane der Erzpriester werden tür ıne durch
sichtigung VOI Nr {A der treien Entscheidung des D1- partiıkuläres echt bestimmende eıt ernannt. S1e
özesanbischofs überlassen. können aber nach dem Willen des Bischots abberuten
7 Es 1St wünschenswert, da{ß in solchen Angelegen- werden. Der Diözesanbischot soll s1e bei Ernennung, Ver-
heıten, die den Priesterrat, den Pastoralrat und die Be- SCEIZUNG un: Abberufung VO Pfarrern ıhres Dekanats

hören.ziehung beider zueinander oder anderen aut Grund
des geltenden Rechtes bestehenden beratenden Gremıien Abberufung, Versetzung und Amitsverzicht der Pfarrerdes Bischots betreffen, die Bischöfe, VOT allem mıittels der

(Dekret Christus Domuinyus, Abschnitt 31)Bischofskonferenzen, gemeınsame Beschlüsse fassen un
für alle Diözesen des gleichen Terriıtoriıums Ühnliche Nor- Der Biıschof kann, Wahrung des geltenden
MeCN SsSetzen. Ordensrechtes, jeden Pfarrer rechtmäßiig Aaus seinem
Die Bischöte mögen auch datür SOTSCH, daß alle diöze- Pfarramt abberufen, WEn dessen Amtsführung, auch

Räte mMI1t Hılte eiıner SCNAUCH Kompetenzabgren- ohne schweres Verschulden, AUS einem der 1 echt
ZUN, gegenseıtiger Personalunionen un: gemeınsamer geführten Gründe oder eıner Ühnlichen Ursache nach dem
oder zusammenhängender Sıtzungen bestens koordiniert Urteil des Bischofs Schaden bringt der unwirksam ist.

ANZU-werden. Bıs ZUr Neuordnung des Codex 1St das Verfahr
Indessen behalten dıe bischöflichen beratenden Gre- wenden, das 1m C166 Call,.f tür AI Ptar-

mien, die 1mM geltenden echt vorgesehen sınd, die 1Iom- rr vorgesehen 1STt. Das ostkirchliche Recht bleibt unbe-
rührt.kapıtel, die Diözesankonsultoren USW.; ıhr Amt un ihre

Zuständigkeıt. Wenn das Wohl der Seelen oder das Bedürfnis un:
der Nutzen der Kirche tordern, kann der Bischof einen

Abschaffung UonNn Rechten un Privilegien Pfarrer, auch WEn seine Pfarrei gut verwaltet, 1n ine
hbeı der Vergabe VO:  x Ämtern un Benefizien andere Pftarrei oder 1n eın anderes kirchliches Amt VOI-

Sef:zen Wenn der Pfarrer das ablehnt, mMuUu der Bischof,(Dekret Christus Dominyus, Abschnıitt 28) damıt die Versetzung gültıg 1St, 1n allem die OoOrm wah-
‚6S Das Haeil der Seelen macht CS erforderlıch, da{fß der FECN, VO  } der der vorhergehende Paragraph handelt.
Bischot möglıchst freij 1St, be1 der Verleihung VO  3 Damıt die Vorschrift VO  - Abschnitt 31 des Dekretes
Ämtern un Benefizien, auch WenNnn S1e ıcht seelsorglicher Christus Dominyus ausgeführt werden kann, ergeht alle
AÄArt sind, dem geeigneteren Geistlichen den Vorzug geben Pfarrer das Ersuchen, da{fß S1e nıcht spater als bei oll=

können, w 1e zweckmäßig un gerecht 1St. uch der endung ıhres 75 Lebensjahres freiwillig ıhrem Bischot
Apostolische Stuhl behält sıch die Verleihung VO Äm- den Amtsverzicht anbieten. Dieser mufß Würdigung
tern un: Benefizien, seelsorglichen und anderen, 1n Zu- aller persönlichen un örtlichen Umstände über die An-
kunft D: och tür den Fall VOTLI, da{fß es sich solche nahme oder den Aufschub des Amtsverzichts entscheiden.
handelt, die VO der Konsistorialkongregation be- Der Bischof hat tür den ANSCMESSCHNECN Unterhalt un! die
serfzen sind. In der Gründungsurkunde VO  3 Benefizien Wohnung des Ausscheidenden SOTrg«CN.
siınd Klauseln, die die Verleihungsfreiheit des Bischots
einschränken, 1N Zukunft verboten. Unbelastete Privi- Errichtung, Aufhebung UN Neuorganısatıon

Vo  s PfarreienJlegien ZUguNnNsten VO:' physischen oder VO  3 Rechtsperso-
NCN, MIt denen eın Wahl-, Ernennungs- oder Präasen- (Dekret Christus Dominus, Abschnitt 52)
tationsrecht für eın nicht-konsistoriales Amt der ene- Z Es 1St alles daranzusetzen, daß Pfarreıen, in
fizıum verbunden ISt, werden abgeschaflt; ebenso auch denen einer großen Zahl VOIl Gläubigen oder
Gewohnheiten un Rechte auf alle Formen der Mıtwir- eines großen Gebietes oder Aaus anderen Gründen die
kung be] der Besetzung eines Pfarramtes. Das (Gesetz des Seelsorge NUuUr un Schwierigkeiten oder unzureichend
Konkurses wırd abgeschaflt, auch für nichtseelsorgliche ausgeübt werden kann, Je nach den Umständen geteilt
Ämter un Benefizien. oder daß Ausgliederungen vorgsg CNhOMMCN werden. Ebenso
Wo noch Volkswahlen bestehen, sollen die Bischots- mussen allzu kleine Pfarreıen, wenn die Verhältnisse
konferenzen dem A postolischen Stuhl Vorschläge 1n ıch- ordern un gestatten, zusammengelegt werden.
Lung auf deren Abschaffung unterbreiten. Pfarreien sollen 1in Zukunft nıcht mehr eiınem Kapitel

Wenn in dieser Sache Rechte und Privilegien be- voll inkorporiert werden. Wenn solche Vereinigungen
stehen, dıe sıch auf Konkordate oder Vertrage gründen, bestehen, mOge nach Anhörung des Kapitels un:! des
sollen die Beteiligten 1mMm Sınne ıhrer Ablösung verhan- Priesterrates iıne Trennung vOorsSCcHhOMINC un: eın voll
deln berechtigter Pfarrer Aaus den Reıihen der Kanoniker oder

Die Dekane eın anderer eingesetzt werden.
Pfarreien errichten, autheben der irgendwıe VE -

(Dekret Christus Dominus, Abschnitt 30) andern annn der Diözesanbischot kraft eigener Autorität
19 7Zu den nächsten Mitarbeitern des Diözesan- ach Anhörung des Priesterrates. Wenn aber Konkordate
bischofs gehören die Priester, die eın überpfarrliches Seel- oder besondere Rechte bezüglıch der Pfarreien bestehen,

ausüben, ıhnen besonders die Dekane un mu 7zwıischen der zuständigen Autorität un den Berech-
Erzpriester oder 1n den Ostkirchen die Protopresbyter. tıgten Einvernehmen erzielt werden.
Zu ‘diesem Amt sollen Priester bestimmt werden, die sıch Ordensleute
durch Lehre un seelsorglıche Tatkraft auszeichnen un

(Dekret Christus Domainus, Abschnitt 33—35miıt den ıhnen VO)] Bischof verliehenen Vollmachten in
ıhrem Bezirk die gemeınsame Seelsorgstätigkeit ördern D Dıie Vorschriften, die 1er erlassen werden, gelten für
un leiten können. Daher 1St dieses Amt ıcht mi1t einem alle Ordensleute, Männer un Frauen, aller Rıten, VOILI-

estimmten Pfarramt verbund;n. behaltlich der Rechte der Patriar_chen für die Ostkirchen.
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223 Ile Ordensleute, auch die eXemten, die Orten und deshalb durch die Konstitutionen und sonstigen (Ge-
Diıenst tunNn, eın anderer Rıtus allein besteht oder nach des Instıtuts festgelegt un yeordnet sınd, sollen VO

allgemeiner Meınung der überwiegenden Zahl den Ordensleuten sorgfältig gepflegt werden, un dabei
seiner Gläubigen als allein bestehend angesehen wiırd, soll den geistlıchen Bedürfnissen der Diözesen Rechnung
sind 1ın diesen Dienstobliegenheiten VO dem Ortsordi- und eın Verhältnis ‚A0 Diözesanklerus un:
NAarıus oder Hıerarchen des betreffenden Rıtus abhängig anderen gleichartigen Instituten angestrebt werden.
und ıhm nach den Normen des Rechtes unterstellt. 79 Eıgene oder besondere Werke, die 1n Ordens-

Wo mehrere Ortsordinarien oder Hierarchen ıhr Amt häusern, auch LUL verwalteten, iıhren S1t7z haben, hängen
ausüben, sınd die Ordensleute 1im Diıenst Gläubigen von deren Oberen ab, die s1e nach den Konstitutionen
verschiedener Rıten gebunden durch die gemeınsamen leiten un verwalten. ber diese Werke unterstehen ach
Anordnungen der Ordinarien un Hierarchen. den rechtlichen Normen auch dem Ortsordinarius.

Wenn auch 1n den Mıssıonen die Exemtion der Werke aber, WE S$1e der Ordensgemeinschaft auch
Ordensleute 1n ıhrem VO Recht normiıerten Bereich 1ın gehörig oder eigen sınd, sofern sS1e ıhr VO Ortsordinarıus

Aanvertiraut werden, unterstehen seiner Autorität un: 1Eraft bleibt, sind doch der besonderen Ver-
hältnisse der Seelsorge 1n diesen Gebieten gemäfßs dem LUNg, vorbehaltlich des Rechtes der Ordensoberen, über
Dekret gentes divinıtus die einschlägigen Bestimmun- das Leben und, gemeiınsam MIt dem Ortsordinarius, über
SCH bezüglıch der Beziehungen zwıschen dem Ortsordi- die Amtsführung iıhrer Ordensangehörigen wachen.
Nnarıus un dem Ordensoberen, die der Apostolische Stuhl Für jede Beauftragung einer Ordensgemeinschaft
erlassen oder genehmigt hat, beachten, besonders WEn MITt einem Apostolatswerk durch den Ortsordinarius ISt,
die 1sSs1on eiıner einzıgen Ordensgemeinschaft eCr- außer der Beachtung aller anderen Rechtsnormen, Z7W1-

ISEt. schen ıhm un dem zuständigen Ordensoberen ine
25 Tle Ordensleute, auch die EXEMICH,; sınd VOCI- schriftliche Vereinbarung treften, worın anderem
pflichtet, ın allen Angelegenheiten der Seelsorge un des die Tätigkeitsbereiche, die Mitgliedsverhältnisse un die
Apostolates die Gesetze, Dekrete un Anordnungen des wiırtschaftlichen Angelegenheiten geordnet werden.
Ortsordinarıius befolgen und seine seelsorglichen un Fuür solche Werke siınd geeıgnete Ordensleute als Mıt-
sözialen Vorschriften un Empfehlungen beachten. arbeiter VO ihrem Ordensoberen ach Absprache mMIi1t

Ebenso siınd s1e gebunden durch die Gesetze, Dekrete dem Ortsordinarius auszuwählen und, WEeNn sıch
die Übernahme eınes iırchlichen Amtes handelt, auf Vor-un Anordnungen des Ortsordinarius oder der Bischofts-

konferenz anderm in folgenden Punkten: schlag oder wenı1gstens miıt Zustimmung des Ordensoberen
A) öftentlicher Gebrauch aller Kommunikationsmittel VO Ortsordinarıius für ıne vereinbarte Zeitdauer
ach der Norm VO Abschnitt 20—=21 des Dekretes Inter
mirifica. 31 Auch W CII VO Ortsordinarius oder VO: der Bı-

Teilnahme öffentlichen Schauspielen. schofskonferenz einem Ordensangehörigen eın Amt über-
C) Mitgliedschaft oder Miıtarbeit 1n Gesellschaften oder tragen werden soll, bedarf dazu der Zustimmung se1nes
Vereinigungen, VOT denen der Ortsordinarius oder die Oberen auf Grund einer schriftlichen Vereinbarung.
Bischotskonferenz gEeEWANT hat 372 Aus eınem schwerwiegenden Grunde annn eın Miıt-

Tragen des geistlichen Gewandes Wahrung der arbeıiter VO  3 einem ıhm übertragenen Amt sowohl durch
Vorschriften VO Call. 596 und 139 CAIC und nach fol- die übergeordnete Amtsautorität nach Benachrichtigung
gender Maßßgabe: Der Ortsordinarius oder die Bischots- des Ordensoberen als auch VO Ordensoberen miıt gle1i-
konterenz kann, die Verwunderung der Gläubigen chem echt nach Benachrichtigung des Auftraggebers a1b-

verhindern, verbieten, da{( Welt- oder Ordensgeist- erufen werden. Die Zustimmung des andern Teils 1St
lıche, auch CXCEMTE, öffentlich Ziviılkleidung tragen. nıcht erforderlıch, auch ıcht ıne Begründung und och
e) Ferner sınd sıe gebunden durch die gemäfß den Rechts- weniıger eın Beweıs. FEın Rekurs den Apostolischen
OÖOrmen erlassenen Gesetze un Dekrete des Ortsordi- Stuhl mıiıt aufschiebender Wirkung 1St möglıch.
narıus, die den öffentlichen Gottesdienst betreften, un 33 Der Ortsordinarius annn AI eigener Autorität
ZWAar auch 1n ıhren eigenen Kırchen un öftentlichen MIt Zustimmung des zuständigen Ordensoberen eiınem
Oratorien, W1€e auch den halböffentlichen, WE die Ordensinstitut ine Ptarreı übertragen un diese auch 1n
Gläubigen diesen regelmäfßig Zutritt haben 1ervon einer Kırche des Instıituts errichten. Die Übertragunng der
nıcht berührt werden der eigene Rıtus 1n den (sottes- Pfarrei ann für dauernd oder aut eıit erfolgen. In be1-
diensten, die ausschließlich für die eigene Kommunität den Fällen 1St zwıschen dem Ortsordinarius un: dem -
bestimmt sınd, die Ordnung des Chorgebetes un ZOLLCS- ständıgen Ordensoberen ıne schriftliche Übereinkunft
dienstliche Funktionen, die ZU Sondergut der Ordens- treffen, durch diıe ausdrücklich un restgelegt wiırd,
gemeınschaft gehören. W 4as den Auftrag selbst, die datfür benötigten Personen

Die Bischofskonferenz jedes Landes annn ach un die wirtschaftlichen Regelungen betrifit.
Anhörung der beteiligten Ordensoberen Normen für die Der Ortsordinarıus kann, auch W CII eine Pfarrei
Sammlungen ZUgZUNSTIEN der Orden festlegen, die VO: ıcht einen Orden übertragen ISt, MIt Erlaubnıis des
allen Ordensleuten, auch VO  a den Mitgliedern der Bettel- Ordensoberen einen Ordensmann als Pfarrer bestellen.
orden, einzuhalten sind. och bleibt den letzteren das uch hierüber ISt mıiıt dem zuständıgen Ordensoberen
Recht betteln erhalten. eine Vereinbarung abzuschließen.

Mittels SÖffentlicher Subskription dürten die Ordens- 34 ıne Ordensniederlassung, tormiert der nıcht,
leute 1Ur solchen Orten Sammlungen veranstalten, eines exemten Ordens annn ohne Genehmigung des Apo-
die Ortsordinarien damıt einverstanden sind. stolischen Stuhles und Beratung miıt dem Ortsordinarıius
28 Wirksamkeiten, die einem Instıtut seine Eıgenart nıcht aufgehoben werden.
geben und mIi1t Billigung des Apostolischen Stuhles aut die Ordensobere, die AUS$ irgendeinem Grunde die Auf-
Gründung- oder ehrwürdige Tradıitionen zurückgehen hebung e1nes Hauses oder Werkes anstreben, sollen das
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iıcht übereilt tun Sıe sollen Betracht zıehen, daß alle anstalten für die CISCHECN Ordensangehörigen, gemäaß den
Ordensleute die Aufgabe haben, MIiIt Hingabe un Fleiß Normen des Rechtes VIiS1iıTCieren, un: ZWAar persönlich oder
mıtzuwiıirken Autbau un Wachstum des ganzen durch Beauftragten.
Mystischen Leıibes Christi un auch ZzU Wohl der Glied- Dıie Bestimmungen über die Zugehörigkeit diöze-
kirchen Werken un Urganısatıonen, die Leitung der

Wenn aber VO  Z den Oberen, besonders Perso- Bischöfe stehen, siınd überdiözesan entsprechend AaNZzUu-
wendennalmangels die Aufhebung 11 Hauses oder die Preıs-

gabe Werkes erbeten wiırd soll der Ortsordinarius Dıiıe Bischofskonferenzendie Bıtte freundlich Erwäagung zıiehen
(Dekret Christus Dominus, Abschnitt 38)325 Vereinigung VO Gläubigen, die der Führung oder

Leıitung Ordens unterstehen, unterliegen, selbst 41 Die Bıschöfe der Natıonen der Gebiete, denen
wWenn S16 VO Apostolischen Stuhl errichtet sind der 1116 Bischofskonferenz noch ıcht besteht gemäß
Iurisdiktion un Kontrolle des Ortsordinarıius, der das der Vorschrift des Dekretes Christus Dominus schnell
echt und die Pflicht hat S1IEe nach den kanonischen Nor- WIC möglich 'E solche konstituieren un ıhre Statuten
IN  e V1S1TCieren festlegen, die VO Apostolischen Stuhl bestätigen
Wenn CS sıch Vereinigungen für Aufgaben des azuße- siınd
Ien Apostolates oder des Gottesdienstes handelt, siınd die Dıie Biıschofskonferenzen, die schon bestehen,
einschlägıgen Vorschriften des Ortsordinarius oder der Statuten Sınne des Konzıils ausarbeiten oder S$1C ber-
Bischofskonferenz befolgen prüfen un: dem Apostolischen Stuhl ZUr Bestätigung
26 Das Apostolat VO  . Gemeinschaften ıcht AaUuUS- vorlegen
schließlich kontemplativer Natur wiıird durch ıhre st1t- Die Bischöfe Ländern, denen schwierig IST,
tungsgemäßen oder freiwillig übernommenen Aufgaben 1iNe Konferenz begründen, OgCcCNHh siıch Einverneh-
iıcht ausschließlich beschränkt, da{fß S1C ıcht Falle HG  3 MMI dem Apostolischen Stuhl der Konferenz
dringender Seelsorgsbedürfnisse oder des Priestermangels schließen, die den Bedürfnissen des Apostolates i ıhrem
VO:  3 den Ortsordinarien, nach der Art der betreffenden olk besten entspricht.
Gemeinschaft und MI1 Zustimmung des zuständıgen Übernationale oder iınternationale Bischofskonferen-
Ordensoberen, TE Hiılfeleistung herangezogen werden zen dürten 1Ur MIt Billigung des Heıligen Stuhls begrün-
dürften, und ZWAar ıcht 11UT7 die Priester, sondern alle det werden der ihnen auch die Statuten z1ibt Wenn VO

Mitglieder, Männer un Frauen den Konferenzen ınternationale Aktionen untfe  men
Wenn nach dem Urteil des Ortsordinarius die Hılfe oder Beziehungen angeknüpft werden ollen, mMu der

der Ordensleute notwendig der doch sechr nützliıch 1ST Apostolische Stuhl vorher davon Kenntnıiıs gESCETIZT
werdendas vielfältige Apostolat auszuüben un: der Carıtas

un Seelsorge den Pfarreien des Weltklerus oder den Beziehungen 7zwischen den Bischofskonferenzen, be-
Diözesanorganısationen SCHNUSCH, annn sollen die sonders VO'  $ benachbarten Ländern, können zweckmäßig
Ordensoberen die VO Ordinarıus erbetene Hılfe nach über deren Sekretariate hergestellt werden Unter
Kräften gewähren erm annn folgendes 1115 Auge gyefaßßt werden
/ In allen Ordenskirchen un: öffentlichen oder halb- a) Mitteilung wichtiger pastoraler Angelegenheiten un
öffentlichen ÖOratorıen, die den Gläubigen regelmäßig Vorhaben
zugänglich sind ann der Ortsordinarius verlangen, daß Übermittlung VO  3 Protokollen oder Akten, die über
die bischöflichen Dokumente verlesen, katechetische Un- Entscheidungen der Bischofskonterenz Aufschluß geben
terweısungen gvegeben un die angeordneten besonderen oder SECEMECINSAMECEC Stellungnahmen der Bischöfe notifi-
Kollekten für pfarrliche, diözesane, nationale oder allge- ZIEICN;,;
INEeIN kirchliche 7Zwecke gehalten werden, deren Ertrage C) Mitteilung VO Apostolatsvorhaben, denen sıch MG

die Diözesankurie abzuführen sınd Bischofskonferenz entschlossen hat un die für Ühnliche
38 er Ortsordinarius kann, auch exemten Orden, Fälle VO  $ Wert sec1in können:
alle Kirchen un ÖOratorıen, denen die Gläubigen Verständigung ber wichtige Zeitprobleme, die
regelmäßig Zutritt haben, Hınblick auf die allgemeı- Umständen VO  3 höchster Bedeutung werden können:
nen un besonderen bischöflichen Anordnungen für den e) Bekanntgabe VO  - Gefahren oder Irrtümern, die
Gottesdienst V1S1Lieren Wenn sıch C1imhn Mißbrauch diesen CISCNECN Bereich eingedrungen siınd un auch be1 anderen
Bereichen herausstellt, annn nach vergeblicher Mah- Völkern FEıngang finden können, ach CM!  CI
Nung des Ordensoberen AUS CISCNCI Autorität vorgehen Vorbeugung oder Abhilfe suchen, un Ahnliches
39 Gemä{ßß Abschnitt 45 des Dekretes Christus Abgrenzung V“O Kirchenprovinzen UNADominus verlangt die allgemeine Ordnung der katho-
ischen Ordensschulen, unbeschadet VO  S deren Leıtung (Dekret Christus Dominus, Abschnitt 39—4
un der Dekret (Abschnitt 35) festgelegten Bestim- 47 Die Bischofskonferenzen sollen aufmerksam prüfen,
ungCen, Beratungen zwıschen Bischöfen un: Ordens- ob GNe vollkommenere Versorgung der Gläubigen
oberen über dıe Verteilung, Zusammenarbeit un ber- ıhrem Gebiet a) CIM zweckmäßigere Neuabgrenzung der
wachung aller katholischen Schulen, damıt S1C ıcht Kirchenprovinzen oder CN Neuerrichtung kirchlicher
WEN1ISCI als andere Schulen ıhren kulturellen und soz1alen Ilurisdiktionsbezirke nahelegt Wenn Ja, annn S1C

Beıtrag eisten dem Apostolischen Stuhl die Gründe un Detaıils für die
Der Ortsordinarius ann alle Ordensschulen, Kolle- gewünschten Neuabgrenzungen und Neuerrichtungen

Z1CNH, geistlichen oder der Erholung dienenden Stätten, bekanntgeben Ferner S$1IEe dem Heıiligen Stuhl auch
Kinderheime, Kranken- und Waisenhäuser un Mitteilung machen, wenn ıhrem Land der Anschlufß
Instıtute, die relig1ösen oder karıtatıven, geistlichen oder VO  3 Diıözesen, die bisher dem Apostolischen Stuhl direkt
natürlıchen Z wecken dienen, AausSSCNOMM die Bildungs- unterstellt WAarcll, gewünscht wırd
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Pastoraldirektorien iNeNn werden müuüssen, werden 1mM Bedarfsfall VO

(Dekret Cbristus Dominus, Abschnitt 44) SCH Stuhl DErn gESTALLEL werden.
Solche Versuche können bis ZUuU nächsten ordentlichen

Mıt Bezug auf die Pastoraldirektorien werden die Patrı- Generalkapitel andauern. Dieses annn die Frist verlän-
archalsynoden und Bischofskonferenzen ersucht, die allge- SCIN, aber I11UI bıs ZUuU nächsten Kapitel.meınen und besondern Fragen, die darın behandelt WeTr- In der Zwischenzeit zwıschen den Kapiteln hat der
den ollen, eingehend studieren un möglichst bald Generalrat dieselbe Vollmacht nach Maßißgabe der Kapı-dem Apostolischen Stuhl ıhre Vorschläge un Wünsche telsbeschlüsse: 1n den Ostkirchen steht s1e 1n Klöstern MIt
miıtzuteılen. Eigenrecht dem Hegoumenos mi1t der örtlichen Synaxıs

Die endgültige Anerkennung VO Konstitutionen 1StAusführungsbestimmungen
dem Dekret des Zweiten Vatikanischen Konzzils Sache der zuständıgen Autorität.

Pertectae carıtatis Wünsche Z Reform der Konstitutionen weiblicher
Orden sollen VO den Kapiteln der Klöster oder auch VO  -

Damıt die Ordensgemeinschaften die Früchte des Konzıls einzelnen Schwestern geiußert un annn ZUr Wahrung
ZUur Reite bringen können, mussen s1e sıch ın ıhrem Geıist, der Ordenseinheit VO  $ der obersten Ordensautorität,ıhrem Leben un iıhrer Diszıplın mMIıt Klugheit un ner- Wenn 1ne solche 71Dt, anderntalls aber VO Delegaten1E€ Sıe müussen VOTr allem die dogmatische Kon- des Heıligen Stuhles oder 1n den Ostkirchen VO Patrıar-
stıtution Lumen gentium (Kap un un das Dekret chen oder zuständigen Öörtlichen Hierarchen gesammeltPerfectae Carıtaltıs studieren un die Lehre un dıe werden. uch VO  - Ordensföderationen un anderen le-
Normen des Konzıils 1n die Wıirklichkeit übertragen. gyıtımen Gremien können Vorschläge gemacht und (Suf=
Zur Anwendung des Dekretes Pertectae Caryıtatıs sollen achten eingeholt werden. Auch die Bischöfe werden auf
die folgenden Normen tfür die Ordensleute 1n der ate1in1ı- Grund ihrer Hırtensorge wohlwollend Hılfe eisten.
schen und 1n den Ööstlichen Kirchen, in entsprechender Wenn 1n Frauenklöstern zeitlich begrenzter Er-
Anwendung, das Vorgehen bestimmen un ZEWI1SSE Vor- probung Abweichungen VO] Gewohnheitsrecht Vorge-schriften geben. OmIMmMen werden ollen, können S1e VON den General-

Teil oberen der den Delegaten des Heiligen Stuhles, 1 Osten
Die Art und VWeise der Forderung der Erneuerung des VO Patriıarchen oder Öörtlich zuständıgen Hierarchen

Ordenslebens ZESTALLEL werden. Dabei 1St aber auf Art un Sınn der
Klostergemeinschaften, denen Beständigkeit un Sicher-

Dıe Wege der Erneuerung eIt NOTtLUN, Rücksicht nehmen.
Der bedeutendere Teil der Erneuerung un Anpassung LA Die oben geNANNTLEN Autoritäten haben dafür SOT-

des Ordenslebens liegt bei den Ordensgemeinschaften SCH, da{ß der Wortlaut der Konstitutionen gemäfß den
selbst. Sıe sollen diese Aufgabe VOT allem durch ıhre Ratschlägen un untfer Miıthilfe der Klöster revıdiert un
Generalkapitel oder in den Ostkirchen durch die Synaxen annn dem Heiligen Stuhl oder der zuständigen Hierarchie
erfüllen. Dıie Aufgabe der Kapitel wird iıcht ausschliefß- ZUr Genehmigung unterbreitet wird.
lıch durch gesetzgeberische kte erfüllt. Es gehört Z FE Dıiıe Revısıon VO  - Konsti tutiönen un Kloster-auch die Förderung geistlicher un apostolischer Vitali-
Lat verfassungen

Die usammenarbeıt aller Oberen un Ordensmitglie- UZ 1le Grundgesetze eınes Ordensinstitutes, w 1e immer
der 1STt notwendig, das Ordensleben iın den einzelnen S1e benannt sein mOögen, sollen folgende Prinzıpıien eNt-
selbst NEUCTIN, die Kapitel gyeist1g vorzubereıten, ihre halten:
Arbeit durchzuführen un Lreu die Gesetze un Bestim- 2)) die Grundsätze der Evangelıen un der Theologie über
INUNSCH einzuhalten, die VO  3 den Kapiteln erlassen WEer- das Ordensleben un seine Verbindung MIt der Kirche
den SOW1e das Bekenntnis ZU Geilst der Gründer, dem

Zum Zweck der Ordensretorm un Anpassung oll eigenen Ordenszweck un den Ordenstradıtionen, die das
binnen Zzwelı oder höchstens rel Jahren 1n jeder Ordens- besondere Erbe jeder Ordensinstitution ausmachen (De-
gemeınschaft en eigenes ordentliıches oder außerordent- ret Perfectae Carıtalıs, Abschnitt b);
liches Generalkapitel einberufen werden. die notwendigen Rechtsnormen, die klar den Charak-
Dieses Kapiıtel an auf geheimen Beschluß hın 1n Z7wel en die Ziele un Miıttel des Ordensinstitutes definieren.
Sessionen tagen, die aber 1m Zeitraum eınes Jahres lıegen Diese Normen sollen nıcht zahlreich se1n, aber immer
sollen. verständlich ausgedrückt werden.

Zur Vorbereitung dieser Kapıtel oll der Generalrat 13 Beide Elemente, das geistliche un das rechtliche, MUS-
für eine umfangreıiche un freie Befragung der Mitglieder SCI] ZUuUr Einheit verbunden werden, damıt die Ordens-
SOTSCN un: deren Ergebnisse aufarbeıiten, die Arbeit verfassungen eiıne feste Grundlage haben und VO Geist
des Kapiıtels unterstützen un leiten. Das annn DC- un Leben erfüllt sSind. FEın solcher Text dart weder
schehen durch das Anhören VON Konventual- oder Pro- sechr Juridisch seın noch eıner reinen Fxhorte werden.
vinzialkapiteln, die Eiınsetzung VO  - Kommissıonen, die Aus dem grundlegenden Rechtsbuch einer Ordensge-
Vorlage VON Fragebogen un anderes. meıinschaft soll alles entfernt leiben, W as entweder über-

Für Klöster mi1ıt Stauropegıon mu{fß der Patrıarch Nor- holt oder LLULr durch zeıitliche un Öörtliche Umstände be-
men für die Befragung erlassen. dıngt un deshalb Veränderungen unterworfen ISt.

Das Generalkapıtel hat das Recht, Normen der Kon- Jene Normen, die der Gegenwart, den physischen und
stıtutionen der der ostkirchlichen Klosterverfassungen psychischen Bedingungen der Mitglieder un allen SONSst1-

SCH Verhältnissen entsprechen, sollen ın zusätzlichenprobeweise abzuändern, wenn Zweck, Natur un Eıgen-
Aart des Ordens gewahrt werden. Versuche dem Codices, Dırektorien un: anderen Gebrauchsanweisungen
allgemeinen Recht, die allerdings umsıchtig IM- nıedergelegt werden.
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IIT Kyrıter:en Tür Retorm un Anpassung ostkirchlichen Ordensleute mögen die Doxologien un
Laudes Dıvınae rezitieren, gemäafiß ıhren Statuten un15 Dıie Normen un der Geıist der Erneuerung un: An-
Tradıiıtionen.PasSsSsung werden ıcht allein durch das Dekret Pertfectae

Carıtalıs, sondern auch durch andere Dokumente des
Zweıten Vatikanischen Konzıils, besonders durch die Ka-

IT Dıie Betrachtung
(Dekret Perfectae Carıtatıs, Abschnittpıtel und VI der dogmatıschen Konstitution Lumen

gentium bestimmt. AAn k Je innıger un ruchtbarer die Ordensleute das heiliıge
16 Dıie Ordensgemeinschaften sollen datür SOTSCNM, dafß Mysterium der Eucharistie mıiıtteiern un offiziellen
die Grundsätze, die ın Abschnitt des Dekretes Perfectae Gebet der Kirche teilnehmen un!: ıhr SaNZCS geistliıches
Carıtatıs nıedergelegt sınd, die Erneuerung des eigenen Leben sıch entfaltet, desto mehr sollten s1e der Betrach-
Ordenslebens auch wirklich leiten. Lung gegenüber einer Vielzahl VO:  e} Gebeten Raum geben.
Deshalb Doch sollen die Übungen der Frömmigkeıit, die 1n der

Das Studium un: die Betrachtung der Evangelien Kırche allgemein üblich sınd, auch weıterhin gepflegt
und der SanzeCh Heılıgen Schrift durch alle Mitglieder, werden. Außerdem mu für ıne sorgfältige Unterrich-
VO Noviızıat d soll noch nachdrücklicher gefördert Lung der Ordensleute über das geistlıche Leben ZESOTL

werden.werden. Es mu auch datür ZESOFZT werden, da{fß alle
gut W1Ee möglıch Mysterıum un! Leben der Kirche teil-
haben TIT Dıie Abtötung

Die Lehre VO' Ordensleben mMuUu: verschiedenen (Dekret Perfetae cCarıtalıs, Abschnitt un 12)
Gesichtspunkten (dem theologischen, historıischen, kanoni1- Mehr als die übrigen Gläubigen sollen die Ordens-
schen USW.) ertorscht un dargelegt werden. leute Buße und Abtötung ben Doch mögen die ordens-

Um dem Wohl der Kirche dienen, sollen sıch alle üblichen Bußobservanzen, sSOWweıt nÖöt1ıg, überprüft WOI -
ıne tietfere Erkenntnis des ursprünglichen Geıistes un en, da{ß die Ordensleute, unter Berücksichtigung der

der Idee ıhres Ordens bemühen, damıt dıese be1 den östlichen oder westlichen Tradıtionen, aber auch der heu-
vorzunehmenden Anpassungen Lreu bewahrt werden tıgen Lebensbedingungen, s$1e auch wirklıch vollziehen
un: das Ordensleben VO  e} allen fremdartigen Elementen können. Dabe sollen auch moderne Formen berücksich-
gereinigt und allen unzeitgemäßen befreit wiırd. tıgt werden.

Als unzeıtgemäalß 1St das anzusehen, W as die Natur
un: Zielsetzung eiınes Ordensinstitutes ıcht berührt, W as Dıiıe Armut
dagegen seınen Sınn un seine Zweckmäßigkeit einge- (Dekret Pertfectae carita tis, Abschnitt 13)bußt hat, da{iß e5 für das Ordensleben ıcht mehr tör-
derlich ISt. Doch MUu: INa  $ beachten, dafß der Ordensstand 23 Die Ordensgemeinschaften ollen, besonders durch dıe

Generalkapitel, Geist un: UÜbung der Armut 1mM Sınneimmer tür seıne besondere Aufgabe in der Kirche Zeugn1s
von Abschnitt 13 des Dekretes Perfectae Ccarıtatıs SBgeben hat.
SAa un konkret enttalten un:! auch hierbei wieder ach15 In der Ordensleitung sollen die Kapitel un: die Rate,
NCUCI, ıhnen entsprechenden Formen suchen un sS1e e1in-je aut ıhre Art, 1im Interesse des Gemeinwohls eınes Or- führen, damıt auf diese Weıse die Übung un: das Zeug-densıinstitutes, Ausdruck sowohl der Beteiligung aller n1s der Armut wirksamer gestaltet wiırd.Mitglieder als auch der orge für alle se1n (Dekret Per-

fectae Carıtatıs, Abschnitt 14) Das wırd besonders glück- Die Gemeinschaften mIit eintachen Gelübden mussen
auf dem Generalkapitel entscheıiden, ob 1n iıhre Konsti-lıch gelingen, wenNnn die Mitglieder wirklich teilhaben tutiıonen der Verzicht aut das gegenwärtige oder zukünft-den Wahlen jener Organe un wWenn deren Leitungs-

gewalt 1n Anpassung MSCTE Zeitnotwendigkeiten tıge Vermögen aufgenommen werden soll, un:! ZW ar

obligatorisch oder fakultativ, un auch welchem eıt-möglıchst wırksam un: unkompliziert ausgeübt wiırd. punkt, VOTL der ew1gen Profeß oder nach einıgenDeshalb mOögen die Oberen aller Grade mI1t den 7zweck-
mälsıgen Vollmachten ausgesStatiet werden, damıt — Jahren.
nutze oder allzu häufige Rekurse die höheren Autor1- Das gemeınsame Leben
taten möglıchst vermıeden werden. (Dekret Perfectae Carıtalıs, Abschnitt 13)UÜbrigens annn ıne zeitgemäße Erneuerung ıcht eın
tür allemal VOTSCHOMINC werden;: s1e mMuUu kontinuijerlich 2 In Ordensgemeinschäf’cen miıt Apostolatstätigkeit oll

das gemeınsame Leben, das solche Bedeutung hat tfür dengeschehen MItTt Hılte des Eıters der Mitglieder un der
Geist eiıner Famıilie 1n Christus, der 1ın jeder Ordensge-Sorgfalt der Kapitel un Oberen.
meıinschaft un ıhrem geschwisterlichen Zusammenleben
Z Ausdruck kommen mußß, 1n der Form, die den Aut-

Il Teil gaben der Gemeinschaft entspricht, nach Kräften gepflegt
werden.Einzelheiten der Anpassung und Erneuerung 1m Ordensleben

In solchen Gemeinschaften annn oftmals ıcht 1n allen
Ias Offiıcıum Dıvanum der Brüder un Schwestern Häusern un ıcht einmal für alle Miıtglieder desselben

(Dekret Perfectae Carı ta;is, Abschnitt Hauses die gleiche Tagesordnung eingehalten werden.
Obgleıch die Ordensleute, die das approbierte Kleine Diese 1St aber einzurichten, daß die Ordensleute außer

Officıum beten, ein SÖffentliches Gebet der Kırche VCI- der eıt für die geistlichen Übungen und die Arbeıit auch
eine geWw1sse eıit für sıch selbst haben un angemeSSCHCriıchten (vgl Const. Sacrosanctum Concilium, Abschnitt

98) wiırd den Ordensgemeinschaften empfohlen, anstelle Erholung finden können.
des kleinen Officiıums das Officiıum Dıyınum beten, Die Generalkapitel und Synaxen sollen Formen
se1 ZuU Teil sel es vollständig, damıt s1e 1NN1- suchen, wodurch die Ordensmitglieder, die als Conver-
SCI lıturgischen Leben der Kırche teilhaben. Die SCH, Kooperatoren oder anders benannt werden, ach
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un: nach in gewıssen Anlegenheiten der Gemeinschaft notwendig. Be1i den Brüdern 1n La:enorden und bei den
un bei Wahlen das aktive un für ZeEW1sse Ämter auch Schwestern 1im Apostolatsdienst soll S16e, W 1€e das 1in einıgen
das passıve Wahlrecht erhalten. So können S1e mıiıt dem Instituten den Bezeichnungen Juniorat oder Scho-
Leben un den Werken der Gemeinschaft CNS verbunden lastıkat oder einem Ühnlichen Namen schon geschieht,
werden un als Priester freier iıhre Aufgabe ertüllen. in der Regel über dıie Dauer der zeitlichen Gelübde
28 In Klöstern, WO CS UF eine Klasse VO Schwestern hın ausgedehnt werden.
z1bt, sınd die Chorpflichten den Konstitutionen test- 236 Diese Ausbildung soll 1n dafür gyee1gneten Häusern
zulegen. Dıie persönliıchen, berufs- un berufungsbeding- erfolgen. Damıt s1e nıcht eın theoretisch 1St, oll s1e CI -
ten Unterschiede siınd berücksichtigen. Zanzt werden durch praktische Einübung der Werke un
29 Schwestern 1m Außendienst kontemplativer Frauen- Aufgaben, die dem Charakter des Ordens entsprechen,
klöster, die INa  ; als Oblaten oder ahnlich benennt, sollen da{fß die Jungen Ordensmitglieder allmählich 1in das Leben
besonderen Statuten unterstehen, die sowohl ıhrer nıcht hineinwachsen, das S1e spater führen haben werden.
ausschließlich kontemplativen Berufung Rechnung tragen 37 Wenn die einzelnen Institute nıcht die Möglichkeitenals auch den Ertordernissen der kontemplativen Beru- haben, iıhrem Nachwuchs die notwendiıge theoretische
fung der Nonnen, MITt denen diese Schwestern 1n Gemeınn- oder praktische Ausbildung ganz geben, annn das 1in
schaft leben, obwohl S1e selbst ıcht Chorfrauen sind. brüderlicher usammenarbeit mehrerer Ordensgemeın-
Die Oberin eines solchen. Klosters hat das schwere AÄmt, schaften erreıicht werden, wobei die Eıgenart jedes Ordens
für diese Schwestern SOrSCNH, S1e auch geistlıch fortzu- gewahrt werden oll Diese Zusammenarbeıit An .VCI-

bilden, s1e mIi1t aufrichtiger Liebe betreuen un: das schiedene Grade un! Formen haben gemeınsame Vor=-
schwesterliche Band den Chorfrauen knüpfen. lesungen und Kurse, Aushilfe MITt Lehrkräften, Zusam-

menfassung der Kräfte un Miıttel in einer gemeiınsamen
VIZ Dıiıe Klausuryr Schule für die Angehörigen verschıiedener Ordens-

(Dekret Perfectae Carıtaltıs, Abschnitt 16) instıtute.
Ordensinstitutionen, die MIt den notwendigen Mitteln30 Die päpstliche Klausur 1ın Frauenklöstern ISt ıne versehen sınd, sollen den anderen SCIN ıhre Hılfe leihen.asketische Eıinrichtung, die mıt der besonderen Berufung

der Nonnen CNS zusammenhängt. Sıe versinnbildet, 28 Wenn die praktische Erprobung durchgeführt 1St, soll
jede Ordensgemeinschaft iıhre Normen für die Ausbildungschützt un repräsentiert deren Trennung VO der Welt des Nachwuchses kodifizieren.Ebenso mOögen auch die Klosterfrauen 1n den Ostkirchen

ihre Klausur auffassen. IIT Dıiıe ereinızung UN Auflösung V“O  D Ordens-251 Diese Klausur darf 1Ur 1n eiıner Weıse angepaßt gemeinschafienwerden, daß die iußere Trennung VO der Umwelt C1I-
halten bleibt. Die Ordensgemeinschaften können die e1InN- (Dekret Perfectae Carıtaltıs, Abschnitt 2 un:!' ZZ)
zelnen Normen für dıe Aufrechterhaltung dieser Iren- 239 IBIG Herstellung einer Union, gleichviel welcher Art,
NUuNng gemäfßs dem Geıist ihres Ordens 1n ıhren Konstitut10- zwıischen Ordensinstituten 1ne gründlıche Sp1r1+
nen testlegen un definieren. uelle, psychologische un jurıdische Vorbereitung 1im
S Die kleine Klausur wird aufgehoben. Dıie Kloster- Geıist des Dekretes Perfectae Carıtaltıs VOTAauUus,. Zu diesem
frauen, die sıch autf Grund iıhres Ordenszweckes außeren Zweck wırd cS sıch oftmals empfehlen, da{fß die Orden
Werken wıdmen, können über ihre Klausur 1n den Kon- VO  ; einem durch die zuständıge Autorität beglaubigten
stitutionen bestimmen. Ordensfrauen, die nach dem Berater unterstutzt werden.
Grundstatut ıhres Ordens kontemplativ sınd, aber LZz- In solchen Fällen un Sıtuationen mufß für das Wohl
dem iußere Werke übernommen haben, können ach der Kırche QESOTZT, zugleich aber auch die Eıgenart der
eiınem ANSCINCSSCNCN Zeıtraum, der ıhnen Z Überlegung beteiligten Institute un die Freiheit der Mitglieder be-
gewährt wiırd, entweder die außeren Werke aufgeben achtet werden.
un die päpstliche Klausur beibehalten oder iıhre Tätıg- 41 Krıterien, welche die Aufhebung eifies Institutes der
keit fortsetzen und ıhre Klausur ın den Konstitutionen Klosters nach Erwagung aller Umstände nahelegen kön-
selbst bestimmen. Doch mMu iıhre Stellung als Nonnen NCN, siınd die folgenden, besonders wenn S1e iNnmMeN-
mıt teierlichen Gelübden gewahrt werden. treffen: die kleine Zahl VO  3 Ordensleuten 1mM Verhältnis

ZUr Dauer des Bestehens, jahrelang anhaltender Nach-
VT Dıiıe Ausbildung der Ordensleute wuchsmangel, vorgeschrittenes Alter des gyrößeren Teıls

(Dekret Pertectae Carıtalıs, Abschnitt 18) der Mitglieder. Wenn e ZUuUr Aufhebung kommt, soll die
Gemeinschaft nach Möglichkeit eiınem geistesverwandten33 Die Ausbildung der Miıtglieder, VO Novızıat

gefangen, annn nıcht für alle Ordensgemeinschaften 1n Institut oder Kloster miıt größerer Lebenskraft angeschlos-
SCH werden (Dekret Perfectae Carıtaltıs, Abschnıitt Zeiner un: derselben Weıse geregelt werden, sondern INa Dıie einzelnen Ordensleute sollen aber vorher gehört WOI-MuUu: dem besonderen Charakter der einzelnen Orden

Rechnung tragen. Be1 der Überprüfung und Anpassung den un alles ın Liebe VOLr sıch gehen.
des Ausbildungsplanes mu{l eiıner möglichst breiten un Konferenzen und Vereinigungen der höheren Oberenbedachten Erfahrung Raum vegeben werden. un Oberinnen
34 Was in dem Dekret Obptatam tOL1USs (über die Priester-

(Dekret Perfectae Carıtalıs, Abschnıitt 23)bildung) bestimmt ist;, mMu 1n eiıner Form, die der Natur
des jeweıligen Ordens angepaßt iSt;, auch be1 der Heran- Es soll dafür orge werden, dafß die Ver-
bildung der Ordenskleriker treu beobachtet werden. ein1gung der Generaloberen un!: Generaloberinnen durch
35 ıne Fortsetzung der Ausbildung ach dem Novızıat, einen Rat bei der Heiligen Religi0senkongregation Ver-

jeweıils entsprechend der Natur des Ordens, 1St für alle treten wiırd, gehört un befragt werden\
Ordensleute, auch 1n kontemplativen Orden, unbedingt 43 Es 1St sehr wichtig, da{fß nationale Konterenzen oder
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Vereinigungen der höheren Oberen und Oberinnen VeOeI- Beziehungen aufzunehmen, daß durch dieses gegen-
trauensvoll un: ehrfurchtsvoll miıt den Bischofskonferen- seıt1ge Bekanntwerden der Sınn für die Missionen und
Z  S zusammenwirken (vgl Dekret Christus Dominus, für die Kırche 1m cQhristlichen olk gepflegt wırd (Ab-
Abschnitt 35 5: Dekret gentes divinitus, Abschnitt schnitt 38)
33  — Angesichts der Dringlichkeit, die der Verkündigung
Deshalb 1St wünschenswert, dafß Fragen, die beide Se1- des Evangelıums die Welt zukommt, sollen die Bı-
ten angehen, 1in gemischten Kommuiıssıonen der Bischöfe schöfe Missionsberufte ıhren Klerikern un Jugend-
un: Oberen bzw Oberinnen verhandelt werden. lıchen bereitwillig ördern un: den Missionsinstituten die

Mittel un: die Möglıchkeit gyeben, die Bedürfnisse derSchluß Mıiıssı:onen in der Di1iözese bekanntzumachen un: Berufte
Diese Ausführungsbestimmungen gelten für die Or- werben (Abschnitt 38) Be1i der Weckung VO  - Miss10ns-

densleute der gesamte Kıirche. Sıe lassen die allgemeinen berutfen soll der Sendungsauftrag der Kirche alle
Gesetze der Kirche, der lateinischen sowohl w 1e der Völker Ilar herausgestellt werden und auch die Art und
orjentalischen, un auch dıe eigenen (sesetze der Ordens- Weıse, w 1e diese un jene (Missionsinstitute, Priester,
gemeinschaften 1n Kraft, SOWeIlt s1e diese ıcht ausdrück- Ordensleute beiderle; Geschlechts) diesen Auftrag AUS-
lıch oder implicite verändern. zuführen bestrebt sınd. Besonders sol] der Missionsberuf

auf Lebenszeit‘ (Abschnitt 23 und 24) gewürdigt un
Hand VO  3 Beispielen dargestellt werden.

Ausführungsbestimmungen
dem Dekret des Zweıten Vatikanischen Konzils

In allen Diözesen sollen die Päpstlichen Missionswerke
gefördert und iıhre Statuten, besonders 1n bezug auf Eın-

gentes divinitus sendung der Beıiträge, eingehalten werden.
Da das Dekret des 7 weıten Vatikanischen Konzils Da die freiwilligen Spenden der Gläubigen 1n keiner
gentes divinitus (über die Missionstätigkeit der Kırche) Weıse ausreichen, wırd empfohlen, dafß sobald w1e mMOg-

lich eın gewı1sser un der Vermögenslage angepaßterfür die gesamte Kirche gelten mu un alle dessen
treuer Beobachtung verpflichtet sınd, da{f die Geldbeitrag VO  $ seıten der Diözese selbst SOWl1e VOon se1-
Kıirche wirklich miıssionarısch un: das ZEeEsSAMTE olk ten der Pfarreien un anderer diözesaner Gemeinschaften

festgelegt wird, der jJahrlich entrichtet un VO HeiligenGottes sıch seiner missionarischen Verpflichtung bewufßt
wird, sollen sıch die Ordinarıien angelegen se1ın assen, Stuhl verteilt wiırd. Das berührt nıcht die anderen Spen-
dafür SOTSCN, dafß alle Gläubigen Kenntnıis davon C1I- den VOon seıten der Gläubigen (Abschnitt 38)
halten. Be1i Kleruskonferenzen un 1n Predigten sollen Be1i den Bischofskonferenzen soll ine bischöfliche Miıs-
S1e diese Gewissenspflicht der Teilnahme der Miss1i0ns- siıonskommission bestehen, deren Aufgabe ISt, die
tätigkeit der Kirche ıhren Priestern und Gläubigen e1In- Missionstätigkeit, das Missionsbewußtsein sOoOw1e eın C
schärfen. regeltes Zusammenarbeiten der Diözesen un die ez1e-
Um die getreue Anwendung des Dekrets erleichtern, hungen anderen Bischofskonferenzen pflegen un
werden folgende Bestimmungen getroffen: VWege suchen, w 1e die Missionshilfe dem Verhältnis der

Dıie Missionstheologie soll beim Unterricht der theo- eigenen Einkünfte entsprechend geleistet werden annn
logischen Doktrin un be] der Askese eingefügt WeCI - (Abschnitt 38)
den, daß die missionarısche Natur der Kırche 1n klares We:il die Notwendigkeit der Missionsinstitute auch
Licht gestellt wird Die Wege des Herrn ZAUETE Vorbereitung weıterhin besteht, sollen alle anerkennen, dafß diesen
auf die Frohbotschaft und die Möglichkeıit für die Nıcht- Instituten das Amt der Glaubensverbreitung VO  e} der
getauften, werden, sollen dargelegt werden, iırchlichen Obrigkeit aufgetragen ISt ZUT Erfüllung des
e5 soll aber auch die Notwendigkeıt der Evangelisierung Missionsauftrages des gesamten Volkes Gottes (Abschnitt

Dund der Einbeziehung 1n die Kırche eingeprägt werden
(1.Kapitel des Dekrets gentes divinıtus). Das alles soll Ll Die Bischöfe sollen sıch der Mıssıonsinstitute bedienen,
be1 der Aufstellung des Studienplanes Seminarıen un! das Interesse für die Mıssıonen den Gläubigen
Unıiversiıtiäiten berücksichtigt werden (Abschnitt 39) entfachen. Sıe sollen ıhnen auch die Möglichkeit e1n-

Es sollen ehestens Bischofskonferenzen einberufen Wer- raumen, 1n geregelter orm Missionsberufe den
den, dem Heıiligen Stuhl allgemeıine Fragen über die Jugendlichen wecken un!: ördern SOWI1e Almosen
Mıssı:onen unterbreıiten, die AT auf der nächsten ammeln (Abschnitt Z und 38)
Bischofssynode behandelt werden können (Abschnitt 29) Damıt jedoch 1ne yrößere Einheit un: Wirksamkeit Eer-

Um den Missıonsgeist 1M cQhristlichen olk stärken, zielt wiırd, sollen siıch die Bischöfe des nationalen oder
sollen tägliche Opter empfohlen werden, da{fß der jJahr- regionalen Mıssı0onsrates bedienen, der AUS den Direkto-
liıche Miıssıonstag eın SpONtanNer Ausdruck dieser Gesıin- ven der Päpstlichen Missionswerke un den Miıss1ı10ns-
Nung wird. instituten des Landes der der Regıion zusammengesetzt

wird.Die Bischöfe oder Bischofskonferenzen sollen Anrufungen
für die Mıssıonen zusammenstellen, die be] den Fürbitten Jedes Missionsinstitut mMu sich eine möglıchst
der heiligen Messe eingefügt werden. baldige, den eıgenen Verhältnissen angepafte Erneuerung

bemühen, sowohl 1n bezug auf die Missionierungsmetho-In den einzelnen Dıiözesen soll eın Priester beauftragt
werden, das Werk für die Mıssıonen fördern: dieser en, die Führung der Katechumenate (Abschnitt 13 un
soll auch 1mM Seelsorgerat der Diözese Sıtz und Stimme 14) als auch 1n bezug autf ıhr eıgenes Gemeinschaftsleben
haben (Dekret Perfectae Carıtatıs, Abschnitt

Um den Missionsgeıst fördern, sollen die Semina- 13 a) Für alle Miıssionen soll L1LUTLr ıne kirchliche Obrig-
risten und die Miıtglieder der katholischen Jugendver- eıt zuständig se1in, und ZWAar die Kongregatıon für dıe

Glaubensverbreitung. Da jedoch die einen oder anderenbände angehalten werden, mi1t den Seminarıisten und den
Mitgliedern ÜAhnlicher Jugendverbände 1n den Miıssıonen Missıonen AUuUS gewıssen Gründen anderen Kongregatiopen
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unterstehen, soll bei diesen Kongfegationen inzwischen un die Missionsinstitute miıt vereinten Kräften Einfluß
eıne Missionsabteilung eingerichtet werden, die MI1It der auf die Menschen ausüben können, 1in deren Mıtte sS1e
Kongregatıon für dıe Glaubensverbreitung 1n CNSCHMN leben oder gesandt werden (Abschnitt un 11) und
Kontakt steht, daß in Verwaltungsfragen für alle das Heilsgespräch angebracht 1St.
Mıssıonen eine vollständig einheitliche und konstante Studiengruppen bilden, welche die Denkungsart des
Norm gilt (Abschnitt 29) Volkes über die Welt, ber den Menschen, über ihre FEın-

Der Kongregatıion für die Glaubensverbreitung Nier- stellung Gott erforschen und annn 1m Lichte der
stehen auch die Päpstlichen Missionswerke, nämlich das Theologie teststellen, W 4S ZuLt und wahr 1St.
Päpstliche Werk der Glaubensverbreitung, das Werk des Eın solches theologisches Studium wird die notwendige

Petrus für den einheimischen Klerus, der Miss1ı0ns- Grundlage bilden für Mafßnahmen, deren Studium eben-
vereın für den Klerus und der Kındheit- Jesu-Verein. talls diesen Studiengruppen obliegen wird. Diese Ma{ißs-

Der Vorsitzende des Sekretariats für Christliche Eın- nahmen werden sıch beziehen auf passende Evangelisa-
eıt 1St kraft se1ines Amtes Mitglied der Kongregatıion für tiıonsmethoden, Formen der Lıturgie, 25 Ordensideal
die Glaubensverbreitung. Der Sekretär dieses Sekreta- und die kirchliche Gesetzgebung (Abschnitt 19)
rats sol] auch Konsultor der Kongregatıon für die lau- Was die Evangelisationsmethoden un: die passende Ka-
bensverbreitung se1ın (Abschnitt 29) Auf ähnliche Weıse techese betrifft (Abschnitt 11 un 13), soll die Kongrega-
soll die Kongregatıon für die Glaubensverbreitung beim t10n für die Glaubensverbreitung eine CNSZC Zusammen-
Sekretarıat ZUT Förderung der Einheit der Christen VeOeLr- arbeit zwıschen den höheren Pastoralinstituten Öördern.
Hern se1n. ber die Formen der Liturgie sollen die Studiengruppen
15 In der Leıitung der Kongregatıon tür die Glaubens- Dokumente und Vorschläge den Rat ZUuUr Durchfüh-
verbreitung sollen vierundzwanzig Vertreter Sıtz und, rung der Konstitution über die Heıilige Liturgie e1InN-

senden.wWenn ıcht der Heıilige Vater 1n einzelnen Fällen anders
verfügt, beschließende Stimme haben, un ZWar zwölf Bei den Fragen über das Ordensleben (Abschnitt 18) soll
Prälaten AUS den Missıonsgebieten, 1er VO  3 anderen In  a} sıch davor hüten, den außeren Formen (Benehmen,
Gebieten, 1er Obere VO  e Missıonsinstituten un: 1er VO  3 Kleidung, Beschäftigungen USW.) größere Aufmerksamkeit
den Päpstlichen Missionswerken. Dıie Miıtglieder dieser wıdmen als der Anpassung die relig1öse Veranla-
Körperschaft werden auf tünf Jahre ernannt un! sollen Suns der Völker un dem Streben nach evangelischer
zweimal 1mM Jahr zusammengerufen werden: eLw2 eın Vollkommenheit.
Fünftel davon wırd jedes Jahr ausgetauscht. Nach Ab- C) Zu estimmten Zeıten Zusammenkünfte der Seminar-
auf der Amtszeıt können S1e aut weıtere füntf Jahre CI - dozenten veranstalten ZUE Festlegung eines geeıgneten
nann werden. Studienprogrammes, Z gegenseıtigen Austausch VO  —
Die Bıschofskonterenzen, Missionsinstitute un! die apst- Informationen und Aussprache miıt den obengenann-
lichen Missiıonswerke sollen entsprechend den Normen, ten Studiengruppen halten, damıt s1ie besser die
die sobald wI1e Mmöglich VO Heıiligen Stuhl ekanntzu- Priesterausbildung den heutigen Gegebenheiten

können.geben sınd, dem Heıiligen Vater die Namen derer er-
breıten, VO  3 denen der apst selbst die ZENANNTEN Ver- Prüfen, w1e S1e das Miıssıonspersonal (Priester, Kate-
treter auswählen wiırd;: ebenso sollen die Namen derer chısten, Institute) 1n iıhrem Kirchengebiet besten VCI-

eingesandt werden, AaUuS denen die Konsultoren gewählt teilen, VOrLr allem, w.1€e S1e dem Mangel Personal 1n
werden können, auch solcher, die sıch 1n Missionsländern dichtbesiedelten Gebieten besten abhelfen können.
authalten. Be1 der Verteilung VO Geldmitteln soll jedes Jahr

Vertreter der Ordensinstitute 1in den Missıonen, der eın ANSCMESSCHCFK Teil für die Ausbildung und den Unter-
regionalen Missionswerke SOWI1e der Lai:enorganısationen, halt des okalen Klerus SOW1e der Miıssıonare, Katechisten
besonders der internationalen, werden den Bespre- un! der obengenannten Studiengruppen reserviert WeI -

chungen dieser kıirchlichen Obrigkeıit mIit beratender den Dıie Bischöfe sollen Unterlagen darüber die Kon-
Stimme teilnehmen (Abschnitt 29 gregatiıon für die Glaubensverbreitung einsenden (Ab-

Die Kongregation für die Glaubensverbreitung wiırd schnitt und 29)
demnächst, nach Rücksprache mıiıt den Bischotskonteren- Eın Seelsorgerat soll eingesetzt werden, dessen Aut-
zen un: Missionsinstituten, allgemeine Rıchtlinien her- gabe nach Abschnitt des Dekrets Christus Dominus 6S

ausgeben, nach denen die Übereinkünfte 7zwıischen den 1St, „alles, W as5 die Seelsorge betrifft, untersuchen,
Bischöfen un: Miıssıonsinstituten ZUur Festlegung der SC- beraten und daraus praktische Folgerungen abzuleiten“.
genseıtigen Beziehungen getroffen werden sollen (Ab- Dieser Seelsorgerat soll sıch ZUuUr Verfügung stellen be] der
schnıitt 92) Vorbereitung eıner Diözesansynode und auch bei der
Diese Besprechungen sollen ausgehen VOoNn der Notwendig- Durchführung der Statuten der Synode (Abschnitt 30)
keit der Weiterführung des Missionswerkes einerseılts un: Zl In den Missı:onen sollen Ordenskonferenzen der
VON den Notwendigkeiten der Miıssionsinstitute anderseıts männlichen und weıblichen Ordensgenossenschaften HC-
(Abschnitt 32) gründet werden, denen die höheren Oberen aller Ins
18 Da wünschenswert Ist. daß sıch die Bischofskonte- sti1tute derselben Natıon oder Regıion teilnehmen un
TenNzen 1n den Mıssıonen ach SOgENANNLTLEN sozi0-kulturel- wodurch S1ie ıhre Arbeit koordinij:eren (Abschnitt 33)
len Gebieten zusammenschliefßen (s oben Abschnitt 9), Wissenschaftliche Institute sollen in den Mıiıssıonen
wırd der Kongregatıon für die Glaubensverbreitung nach Möglichkeit un Notwendigkeıt in größerer Zahl
obliegen (Abschnitt ZO) eine solche Koordinij:erung der eingerichtet werden, die 1n gemeinsamer Arbeit die Auf-
Bıschofskonferenzen Öördern. gabe der Forschung und Spezialisierung leisten, jedoch
Diese Bischofskonferenzen werden 1n Verbindung mMI1t der soll ıne Duplikation gleichartiger Instıtute 1in eın und
Kongregatıiıon tür die Glaubensverbreitung: demselben Gebiet vermieden werden (Abschnitt 34)
2) Möglichkeiten suchen, auch NCUC, w 1e die Gläubigen 22 Damıt solche, die AuUS Missionsländern einreıisen,
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brüderliche Aufnahme finden und VO  ; den Bischöfen der ausbildung und entsprechend lange Dienstzeıt 1St
alten cQhristlichen Natıonen ANSCMECSSCHC pastorale Be- drängen.
LreUUNg erhalten, iISt Zusammenarbeit 7wischen diesen Die verschiedenen Laijeninstitute für die Miıssı:onen
Bischöfen un den Missionsbischöfen notwendig (Ab- sollen wirksam koordiniert werden.
schnıtt 38) C) Der Missionsbischof soll sıch solcher Laienhelfer

Laien-Missionspersonal nehmen.
a) Auf ehrliche Absicht, den Mıssıonen dienen, auf Die sozıale Sıcherstellung dieser Laıen mMu gewähr-
Reife, ANSCMECSSCHNEC Vorbereitung, spezıialısierte Berufts- eistet werden (Abschnitt 41)

Aus der totalitären Welt
Die Kirchen 1im Urteil marxistischer Aufgabe „soztzalıstischer Religionssoziologie“

Religionssoziologen Im Kapitel wırd über den Zweck der soz1ialıstischen
Religionssoziologie gESAaZT:

Im Frühsommer 1966 erschien 1m „VEB Deutscher Verlag „Die speziellen relig10nssozi0logischen Untersuchungen 1mMder Wissenschaften“ eıne 178 Seiten starke Schrift Sozialismus bilden exakte theoretische und empirische Grund-
dem Titel „Religion un Atheismus heute“ (Ansıchten lagen tür wichtige Aspekte
marzxiıstischer Religionssozi0logen), 1n der Ergebnisse un einer sachgerechten, wissenschaftlich tundierten Kiırchen-
Aufgaben marxistischer Religionssoziologie aufgezeigt politik des sozialistischen Staates:

einer wirkungsvollen, die realen materiellen und geistigenwerden. Herausgegeben wurde diese Broschüre VO Prof Probleme treftenden W1SS nschaftlich-weltanschaulichen
lof Klohr, dem Inhaber des Lehrstuhls für Wissenschaft- Aufklärung und Erziehung“ ®) 15))
lichen Atheismus Institut für Philosophie der Fried- Ausgehend VO der These, da{fß 1 Jahrhundert 1n
rich-Schiller-Universität 1n Jena. Die Schrift yliedert sıch vielen Ländern die Gläubigkeit radıkal zurückgegangen1n tolgende Kapıtel: Theoretische Probleme der INar- 1St un vielfach 1Ur lockere glaubensmäßige Bindungenxıstiıschen Religionssoziologie, Theoretische Grundlagen vorhanden sınd, wırd folgende Aufgabe gestellt:un Ergebnisse der bürgerlichen Religionssoziologie, „AÄus diesem Grunde ware nuch erfassen, w 1e zrofß der An-Der Säkularisierungsprozeiß 1m Sozialismus. teil der Menschen ist, dıe nıcht glaubensmäßig, wohl ber kırch-

ıch gebunden sınd. Von der kirchlichen Bindung (Mitglied-Ausweıtung des Colloguiums vo  S Jena chaft 1 einer der Qhristlichen Kirchen) 1St nıcht hne weıteres
Es 1St dies die Publikation über religionssoziologische auf die Gläubigkeit chließen, da 1im Kapıitaliısmus dıe OTr-

gyanısatorische, politische un: ideologische Funktion der KırcheProbleme 1n der AIDRE Die Schrift enthielt praktisch über die öftenrtliche Meınung oder indirekten bzw direkten
die Auswertung der Vortrage un: Beratungen während Zwang 1n der Lage 1St, auch dort kirchliches Verhalten C1 -

des nl Internationalen Colloquiums über Soziologie der ZCUSCI, keine Gläubigkeit vorhanden ISTt. Es gilt WAar MI1t
wenıgen Ausnahmen, da{fß siıch intensıver Glaube 1n Kirchlich-Religion 1n soz1alıstischen Ländern“, das VO bıs keit außert, ber nicht, daß Kirchlichkeit auch ımmer mıiıt ]au-

Jun1ı 1965 in Jena durchgeführt wurde. Zwar steht die ben verbunden seın
relig1onssozi0logische Forschung 1n den kommunistischen Für den Soz1ialısmus MU: berücksichtigt werden, dafß relig1öse
Ländern 1mM allgemeınen och 1n den Anfängen (vgl Anschauungen, einmal entstanden un soz1al institutionalisiert
Herder-Korrespondenz ds Jhg., 3173); dennoch 1St. be- (Kırche), eın zroßes Beharrungsvermögen haben Im Soz1alis-

INus ebt die Kirche 1m Prinzıp nıcht VO'  ; den soz1al-reıts Jetzt klar erkennbar, daß die Religionssoziologie ökonomis  en Verhältnissen und den ideologischen und politi-
VO den Kommunıisten gefördert wiırd, sachkundiger schen Bedürtnissen der sozialistischen Gesellschaftsordnung,

sondern vorwiegend VO  3 der Vergangenheıt, dıe 1n einıgenun: wirksamer den Kampf ZUr Ausschaltung VO  } elı-
politischen, sozlalen, kulturellen und ideologischen Bereichen7102 un Kırche führen können. Dıie vorliegende

Schrift beweist C: allem, da{fß vVon eıner veränderten noch bıs 1ın die Gegenwart hineinreicht, bzw. VO'  3 yewı1issen Eın-
flüssen AUS den imperialistischen Staaten. Wenngleich indıvı-

Stellung der Kommunıisten Religion un Kirche 1LULXr duelle Konflikte und persönliche Probleme, die unbewältigt
miıt großen Einschränkungen die ede seın Aann. Im Vor- leiben (Leid, Unglück, Krankheit, Einsamkeit UuSW.), als mÖg-
WOTLTL heißt CS bereıts: ıche Quellen der Religion fortbestehen, stirbt diıe Religion

als allgemeine gesellschaftliche Erscheinung allmählich ab Dıe
acht der Gewohnheit und der Tradıtion, insbesondere ber1e€ Soziologıe der Religion untersucht die Beziehungen ZW1-
die Tradierung cQhristlichen Glaubens ; durch die Famıilien-schen Gesellschaft und Religion und Kırche SOW1e dıe Heraus-

bildung weltans  aulich-atheistischer Denk- un Verhaltens- erziehung, verlangsamen diesen Prozefß. In seiınem Verlauf
weıisen VO  _ einer anderen Seıite als die bisherigen marxıstischen vollzieht siıch iıne zunehmende Privatısıerung der Religion.
Publikationen diesem hemenkreıs Bisher standen theo- Ihre Rolle 1mM gesellschaftlıchen Leben, ıhr Einflufß auf das prak-
retische Auseinandersetzungen MIt der Theologie, polıtische tische Verhalten der Menschen nehmen ständıg ab Ebenso VOCI-

Kontroversen MIt reaktionärer Kirchenpolitik, Diskussionen andert sıch dıie der Kirche Als Institution, S1C wird ımmer
über das Verhältnis VO:  } Wissenschaft un Religion, kritische mehr einer Randerscheinung der Gesellschaft, weil S1C keine

echte Massenfunktion 1m Gefüge der soz1ialıstischen GesellschaftDarlegungen über Ursprung un Wesen der Religion SOW1€e
erfüllt. Aus eiınem allgemeıne gesellschaftliche Normen verkör-Einzeldarstellungen ZUr Geschichte VO:  3 Kirche und Religion 1m

Miıttelpunkt. Sozial-empirische Untersuchungen ber die Kır- pernden und setzenden Faktor wırd die Kirche fast ausschliefß-
chen, dıe Verbreitung der Religion un der Gläubigkeit, den lıch einer Organısatıon der Gläubigen, deren Anzahl relatıv
Säkularisierungsprozeifß und dıe Ausbreitung des Atheismus kleın 1St und weiterhin schrump
wurden VO  — der marxistischen Religionskritik bisher wen1g be- Dıie Religionssoziologıe des Sozialısmus hat erforschen, nach
achtet. Um jedoch ine Kenntnis der tatsächlichen 7Zu- welchen speziellen Gesetzmäßßigkeiten sıch der Proze{(ß des
stände 1n diesen Bere1i erlangen und die spezifischen Rückgangs der Gläubigkeıit und der kirchlichen Bindungen voll-
Gesetzmäßigkeıten, denen heute Religion, Kirche und Atheis- zieht und VO  - welchen Inhalts- und Formveränderungen des
IN US unterliegen, ufzudecken, 1Sst dıe konkret-soziologische Glaubens und der Kirchen dieser Prozeß begleitet ISt

(5 19/20).Religionsforschung unabdingbar geworden“ (S. 7/8)
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